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Wachsende Arbeitslosigkeit von geringqualifizierten Arbeitslosen

Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Par-
teien sowie des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung trafen
sich am 16. Dezember 1998 in der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Tagung
„Lohnstruktur und Beschäftigung“. Sie diskutierten Möglichkeiten für die
Wiedereingliederung von geringqualifizierten Arbeitslosen in den ersten
Arbeitsmarkt. Als „Geringqualifizierte“ wurden von den Referenten haupt-
sächlich Menschen im Sozialhilfebezug und im Arbeitslosenhilfebezug be-
nannt. Nicht definiert oder statistisch nachgewiesen wurde auf der gesamten
Tagung, was eigentlich unter „Geringqualifizierten“ zu verstehen ist und wie
viele von ihnen sich unter den Bezieherinnen und Beziehern von Sozialhilfe
und Arbeitslosenhilfe jeweils befinden. Für Ostdeutschland jedenfalls ist
keineswegs festzustellen, daß es eine große Anzahl un- oder geringquali-
fizierter Menschen im Sozial- und im Arbeitslosenhilfebezug gibt. Hier ist
nicht der Mangel an Qualifikation die Ursache ihrer Erwerbslosigkeit, son-
dern die Tatsache, daß keine entsprechenden Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen.

Alle Überlegungen zu Kombilohn, Negativsteuer oder dem Mainzer Modell
zur Ausgestaltung eines Niedriglohnsektors kollidieren mit dem Defizit an
nicht zahlungsfähiger Nachfrage nach Billiglohnarbeiten und dem zu hohen
Qualifikationsniveau vieler Menschen mit Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe.
Wie sonst ist es zu verstehen, daß Erwerbslose wegen Überqualifizierung
bzw. Überdimensionierung abschlägige Bescheide auf ihre Bewerbungen bei
den verschiedensten Arbeitgebern erhalten. Außerdem verweist selbst die
Bundesanstalt für Arbeit in ihren Werbespots im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen darauf, daß sehr viele gut qualifizierte Erwerbslose Beschäftigung
suchen. Die Integration in Beschäftigung dieser Menschen kann nur über
eine Vielzahl von Aktivitäten gelingen, von denen die Schaffung qualifizier-
ter Arbeitsplätze und Weiterbildungsmaßnahmen nur zwei mögliche Wege
sind.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vom
19. April 1999 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



Vo r b e m e r k u n g

In der Diskussion um Schaffung von mehr Beschäftigungschancen für
„Geringqualifizierte“ geht es darum, einer Entwicklung Rechnung zu tra-
gen, die die Arbeitsmarktchancen von gering qualifizierten Arbeitneh-
mern verschlechtert hat. Ursachen dafür sind insbesondere

— die insgesamt steigenden Anforderungen an die Qualifikation der Ar-
beitnehmer und

— die im Verhältnis zum Arbeitskräfteangebot unzureichende Arbeits-
kräftenachfrage.

Die Folge davon ist, daß es immer weniger Arbeitsplätze für Geringquali-
fizierte gibt und weniger qualifizierte Arbeitnehmer von für sie geeigneten
Arbeitsplätzen durch qualifiziertere Bewerber verdrängt werden.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es vielfältiger Anstren-
gungen. Zunächst muß es darum gehen, Geringqualifizierung möglichst gar
nicht erst entstehen zu lassen. Die Weiterentwicklung der Konzepte zur För-
derung von Jugendlichen mit schlechteren Startchancen sowie zur Senkung
des Anteils der Jugendlichen ohne Berufsabschluß ist deshalb ein Schwer-
punkt der Beratungen in der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung des
Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit, an denen
auch die Länder beteiligt sind. Zudem sind die Elternhäuser und das öffent-
liche Bildungswesen in den Schulen ebenso gefordert wie die Arbeitgeber in
der betrieblichen Ausbildung. Wo immer möglich, muß Geringqualifizierten
mit den Mitteln der aktiven Arbeitsmarktpolitik eine Weiterbildung ermög-
licht werden, die ihnen Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Insgesamt
ist es darüber hinaus aber erforderlich, die Rahmenbedingungen für mehr
Beschäftigung rasch zu verbessern, um mehr Beschäftigungsmöglichkeiten
zu eröffnen und Arbeitslosigkeit abzubauen.

Für diejenigen Arbeitslosen, die selbst von einer deutlichen Besserung der
Arbeitsmarktlage zunächst kaum persönlichen Nutzen ziehen können,
muß geprüft werden, mit welchen besonderen Maßnahmen der Arbeits-
marktpolitik auch sie wieder in Arbeit eingegliedert werden können. Zu
diesem Personenkreis gehören neben älteren und gesundheitlich einge-
schränkten Menschen gerade auch die geringqualifizierten Arbeitslosen.
Die Bundesregierung prüft gegenwärtig, wie auch für diese Problemgrup-
pen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden können. Un-
ter dem Stichwort „Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte“ unter-
sucht sie, wie Menschen, die nicht hinreichend qualifizierbar sind, mög-
lichst dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

1. Was ist unter „Geringqualifizierung von Arbeitslosen“ definitorisch zu
verstehen? Ist darunter

a) mangelnde Schulausbildung,

b) fehlende Berufsausbildung oder

c) fehlende Hochschulbildung

zu verstehen?

Im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik werden Arbeitslose als geringqualifi-
ziert angesehen, wenn sie nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung
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verfügen oder diese infolge von langen Zeiträumen entwertet ist. Zusätz-
lich fehlt häufig auch der formale Abschluß der schulischen Bildung. Sie
sind daher nur auf Arbeitsplätzen einsetzbar, die keine oder nur geringe
berufliche Qualifikation verlangen. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß
„Geringqualifizierung“ nicht generell gleichzusetzen ist mit geringen
Chancen am Arbeitsmarkt, z. B. wenn ein fehlender beruflicher Abschluß
durch ein hohes Maß an Berufserfahrung ausgeglichen wird.

2. Gelten Erwerbslose mit Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfe nach einem
halben Jahr auch dann als „geringqualifiziert“, wenn sie

a) keine Abschlußzeugnisse aus der Regelschule, der Berufsschule oder
universitären Einrichtungen haben,

b) einen Fachschulabschluß der DDR haben,

c) in der DDR erworbene Qualifikationen und Berufsabschlüsse, die im
Zuge des deutschen Einigungsprozesses mit westdeutschen Ab-
schlüssen nicht gleichgestellt wurden, vorzuweisen haben,

d) ein Jahr vor ihrer Erwerbslosigkeit eine Umschulung besucht haben,
die als berufliche Weiterbildung anerkannt ist,

e) eine zweijährige ABM als Qualifizierung vor ihrer Erwerbslosigkeit
absolviert haben oder

f) längere Zeit erwerbslos waren und sich dadurch „entqualifiziert“
bzw. „entkonditioniert“ haben?

Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe werden nach den jeweiligen gesetzlichen
Regelungen bedürftigen Erwerbslosen gewährt, unabhängig von ihrer
Qualifikation. Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Wie erfassen die Bundesanstalt für Arbeit und die Sozialämter die Qua-
lifikationen (Abschlüsse, nichtzertifizierte Qualifikationen) bei Er-
werbslosen?

Die Bundesanstalt für Arbeit unterscheidet in ihrer Strukturanalyse

— Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung und

— Arbeitslose mit abgeschlossener Berufsausbildung, darunter solche

— mit betrieblicher Ausbildung,

— mit Berufsfach- / Fachschulausbildung,

— mit Fachhochschulausbildung und

— mit Universitäts- / Hochschulausbildung.

Nach dem Bundessozialhilfegesetz haben die Träger der Sozialhilfe für die
Soziaihilfestatistik bei 15- bis unter 65jährigen Leistungsempfängern unter
anderem auch den höchsten Berufsausbildungsabschluß zu erfassen.

Die Erfassung nicht zertifizierter Qualifikation ist statistisch nicht möglich.

4. Wie viele „Geringqualifizierte“ gibt es aus der Sicht der Bundesregie-
rung bei Bezieherinnen und Beziehern von

a) Arbeitslosengeld,

b) Arbeitslosenhilfe,
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c) ergänzender Sozialhilfe und

d) Sozialhilfe sowie

bei potentiell Erwerbsfähigen?

(Bitte Angaben nach Geschlecht, zweijährlich ab 1990, nach früherem
Bundesgebiet und neuen Bundesländern sowie nach Altersgruppen.)

a) b)
Die Bundesanstalt für Arbeit erhebt keine Daten über die Anzahl der Ge-
ringqualifizierten unter den Beziehern von Arbeitslosengeld und Arbeits-
losenhilfe. Es gibt lediglich im Rahmen der Strukturanalyse Angaben über
den Bestand an Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Da-
nach waren im Jahr 1998 1 531 035 Arbeitslose ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung, das ist ein Anteil von 38,6 Prozent der Arbeitslosen. Dar-
unter waren 712 662 Frauen (37,1 Prozent der arbeitslosen Frauen) und
818 371 Männer (40,0 Prozent der arbeitslosen Männer).

Da die Dauer der Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten deutlich höher
liegt als bei Arbeitslosen mit abgeschlossener Berufsausbildung, ist davon
auszugehen, daß der Anteil der Geringqualifizierten an den Beziehern von
Arbeitslosenhilfe überproportional hoch sein dürfte.

c) d)
Die Sozialhilfestatistik erfaßt die Empfänger von laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nicht getrennt danach, ob nur
ergänzend oder in vollem Umfang Sozialhilfe bezogen wird.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu Personen mit Bezug laufen-
der Hilfe zum Lebensunterhalt, die keinen beruflichen Ausbildungsab-
schluß haben und auch nicht in beruflicher Ausbildung sind. Hierin einge-
schlossen sind alle Personen mit und ohne Schulabschluß sowie diejenigen,
die sich noch in schulischer Ausbildung befinden.

Empfänger und Empfängerinnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ohne Berufsausbildungsabschluß im früheren
Bundesgebiet sowie in den neuen Ländern und Berlin (Ost) am Jahresende 1994– 1997

Quelle: Statistisches Bundesamt, Arbeitsunterlagen 1994 bis 1997 sowie eigene Berechnungen.
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Angaben zu „geringqualifizierten“ Sozialhilfeempfängern liegen erst ab
dem Jahre 1994 vor. Zu diesem Zeitpunkt wurde die neustrukturierte So-
zialhilfestatistik eingeführt. Damit stehen erstmals tiefergehende soziode-
mographische Informationen zu den Hilfeempfängern zur Verfügung. Un-
ter anderem werden nun für die 21jährigen bis unter 65jährigen Hilfebe-
zieher Angaben über deren schulische und berufliche Qualifikation
erhoben. Den Sozialämtern lagen allerdings zum Zeitpunkt der Einfüh-
rung der Sozialhilfestatistik diese Informationen vielfach noch nicht vor.
Da es erst nach und nach gelingt, diese Lücken im Datenbestand zu schlie-
ßen, wird für rd. 45 Prozent der Hilfeempfänger noch die Restposition
„unbekannt“ angegeben.

e) Angaben liegen nicht vor.

5. Welche Möglichkeiten der Bildung und Weiterbildung der sog. Gering-
qualifizierten durch staatliche Qualifizierungsmaßnahmen sieht die
Bundesregierung?

Geringqualifizierten steht regelmäßig – insbesondere wenn sie arbeitslos
oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind – das gesamte Instrumentarium
der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
offen. Nur für einige Instrumente ist Leistungsbezug erforderlich. Zu den
Maßnahmen, die gerade Geringqualifizierten zugute kommen können, ge-
hören insbesondere:

— Trainingsmaßnahmen nach § 48 SGB III, die die Aussichten zur Ein-
gliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt verbessern,

— berufliche Weiterbildungsmaßnahmen (auch in Modulform, Fern-
unterricht und Selbstlernprogrammen mit Ergänzung durch Nahunter-
richt) zur Feststellung, Erhaltung, Anpassung beruflicher Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie zur Vermittlung eines beruflichen
Abschlusses oder zur Befähigung einer anderen beruflichen Tätigkeit,

— Berufsausbildungsbeihilfen für eine berufliche Erstausbildung in Be-
trieben oder außerberuflichen Ausbildungsstätten sowie für die Teil-
nahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen,

— die besondere Förderung der Berufsausbildung von Lernbeeinträchtig-
ten oder sozial benachteiligten Auszubildenden nach den §§ 235, 240 ff.
SGB III,

— berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach § 61 SGB III für be-
stimmte Gruppen von in der Regel schwer zu vermittelnden Jugend-
lichen,

— die besonderen Hilfen im Rahmen des Sofortprogramms zum Abbau
der Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere:

— Trainingsprogramme für unvermittelte Bewerberinnen und Be-
werber,

— Nachholen des Hauptschulabschlusses,

— das Programm Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht aus-
bildungsgeeignete Jugendliche,

— berufliche Nach- und Zusatzqualifizierung von arbeitslosen Jugend-
lichen,
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— Qualifizierungs-, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Jugendliche,

— außerbetriebliche Berufsausbildung,

— beschäftigungsbegleitende Hilfen für Jugendliche,

— soziale Betreuung zur Hinführung von Jugendlichen an Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Für arbeitslose Sozialhilfeempfänger sieht das gestufte Hilfesystem der Hilfe
zur Arbeit für alle Arten von Schwierigkeiten, die der Aufnahme einer Be-
schäftigung entgegenstehen, Hilfemöglichkeiten vor, die sich im Maße der
Intensität und fachlichen Differenzierung, der sozialen Betreuung und der
Anforderungen an den Hilfeempfänger sowie der regionalen Gegebenhei-
ten unterscheiden. Der einzelne Sozialhilfeträger ist in der Lage, selbst Ar-
beitsgelegenheiten und Beschäftigungsmöglichkeiten entsprechend den per-
sönlichen Möglichkeiten des Hilfeempfängers zu schaffen, sich der Hilfen
Dritter bei der Erfüllung dieser Aufgaben zu bedienen und in geeigneter
Weise in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern Hilfen zu gewähren. Dazu zäh-
len neben der sozialen Betreuung auch Hilfe bei der Qualifizierung, das selb-
ständige Akquirieren von Beschäftigungsmöglichkeiten sowie besondere fi-
nanzielle Anreize für den Hilfeempfänger oder den Arbeitgeber.

Im übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

6. Warum sieht die Bundesregierung als wichtigsten Weg des Abbaus der
Arbeitslosigkeit von „Geringqualifizierten“ nur ihre Integration in einen
Niedriglohnsektor, obwohl dort ungenügend Arbeitsplätze vorhanden
sind?

Aus Sicht der Bundesregierung ist der wichtigste Weg zum Abbau der
Arbeitslosigkeit von Geringqualifizierten ihre Qualifizierung, sei es über
arbeitsmarktpolitische oder betriebliche Qualifizierung. Darüber hinaus
prüft die Bundesregierung derzeit verschiedene Wege zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit von geringquailfizierten Erwerbslosen; die Erschließung ei-
nes Niedriglohnsektors ist nur eine unter mehreren denkbaren Optionen.

7. Was versteht die Bundesregierung definitorisch unter „privaten Dienst-
leistungen“, und welche Qualifikationen erfordern Tätigkeiten in priva-
ten Dienstleistungen?

Eine allgemein anerkannte und einheitlich verwendete Definition des Be-
griffs „private Dienstleistungen“ existiert nicht. Die Bundesregierung ver-
steht unter „privaten Dienstleistungen“ all jene Dienstleistungen, die nicht
von staatlichen Hoheitsträgern erbracht werden, also nicht zum Kern ho-
heitlicher Versorgungsfunktionen des Staates zählen, sondern von Priva-
ten über den Markt zu kostendeckenden Preisen angeboten werden.

8. Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten in privaten Dienstleistungen
entwickelt, und wie gestalten sich dort die Löhne geschlechtsspezifisch?
(Angaben bitte ab 1985 jährlich nach Frauen und Männern.)

Die Beantwortung in der notwendigen Abgrenzung ist auf Basis der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) nicht möglich, da aus der
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VGR lediglich Ergebnisse für Abteilungen, nicht aber für Gruppen oder
Klassen der NACE Rev. 1 verfügbar sind. Ferner stellt die VGR keine
geschlechtsspezifischen Ergebnisse bereit.

Angaben über die Anzahl der Beschäftigten in privaten Dienstleistungen
in der – entsprechend der Antwort zu Frage 7 – notwendigen tiefen Diffe-
renzierung liegen der Bundesregierung aus der Beschäftigtenstatistik der
Bundesanstalt für Arbeit nicht vor, auch sind dazu passende Durch-
schnittslöhne nicht verfügbar. Hilfsweise wird daher für die Löhne auf die
Ergebnisse der laufenden Verdiensterhebungen des Statistischen Bundes-
amts zurückgegriffen. Hier können aber nur die Wirtschaftszweige Han-
del, Kredit- und Versicherungsgewerbe komplett dargestellt werden. Zu
dieser Einschränkung passende Beschäftigtenzahlen können auch aus der
Beschäftigtenstatistik abgeleitet werden.

Bei der Interpretation der Durchschnittslöhne ist zu berücksichtigen, daß
in die laufenden Verdiensterhebungen alle Arbeiter und Angestellten mit
Ausnahme der Teilzeitbeschäftigten, Auszubildenden, mithelfenden Fa-
milienangehörigen sowie Personen, die wegen Krankheit, Einstellung
oder Entlassung nicht den ganzen Erhebungsmonat entlohnt wurden, ein-
bezogen werden. Nicht erfaßt sind ferner leitende Angestellte, Angestellte
mit voller Aufsichts- und Dispositionsbefugnis.

Drucksache 14/808Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 7 –



Vollzeitbeschäftigte Angestellte und deren durchschnittliche Bruttomonatsverdienste in Handel1),
Kredit- und Versicherungsgewerbe

Früheres Bundesgebiet

1) Einschließlich Abteilung 50: Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen.
2) Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte am 30. Juni. (Ergebnis der Beschäftigtenstatistik).
3) Bezogen auf Betriebe mit 5 und mehr Beschäftigten (Jahresdurchschnitte ohne Einmalzahlungen).
4) Bruttomonatsverdienste ab 1996 mit veränderter Wirtschaftszweigabgrenzung.
5) Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte am 30. März 1998.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 16); Beschäftigungsstatistik.
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Die Tariflöhne und -gehälter im privaten Dienstleistungsbereich sind zwi-
schen Frauen und Männern nicht unterschiedlich hoch.

9. Wieso sieht die Bundesregierung als einen Weg zum Abbau der
Arbeitslosigkeit den Einsatz von Erwerbslosen bei haushaltsnahen
Dienstleistungen, und wie groß schätzt sie die zahlungsfähige Nachfrage
in diesem Bereich ein?

Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistungen“ ist nicht eindeutig definiert.
Die Bundesregierung geht für die Abgrenzung des Begriffs vom Haushalt
als gesamtwirtschaftlichem Nachfragepool von grundsätzlich privaten
Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung, Gesundheit und Erholung, Bil-
dung und Unterhaltung aus. Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen sind
demnach alle haushaltsbezogenen Dienstleistungen zu rechnen, die privat
über den Markt erbracht werden, allerdings ohne Dienstleistungen des
Handels, der Banken, der Versicherungen, des Verkehrs sowie unterneh-
mensbezogene Dienstleistungen.

Unter Berücksichtigung statistischer Unzulänglichkeiten belegen interna-
tionale Vergleiche der Beschäftigtenstruktur nach Wirtschaftssektoren
eine gewisse Unterentwicklung des Dienstleistungssektors in Deutsch-
land. Im Vergleich von Dichteziffern (Erwerbstätige je 1 000 Einwohner)
z. B. zwischen Deutschland und den USA sind im wesentlichen 2 Wirt-
schaftsbereiche zu erkennen, in denen Beschäftigungspotentiale auch für
Geringqualifizierte existieren könnten:

— Die freizeitbezogenen Dienstleistungen (Gastgewerbe, Kultur, Sport,
Erholung): In diesen Wirtschaftszweigen war die Dichteziffer 1995 in
den USA mit 41 mehr als doppelt so groß wie in Deutschland. Eine
gleiche Dichteziffer würde bezogen auf Deutschland rd. 1,9 Millionen
zusätzliche Arbeitsplätze bedeuten.

— Der Bereich Handel, Instandhaltung/ Reparatur: Hier lag das Dichte-
ziffernverhältnis bei 63 in Deutschland zu 82 in den USA. Die Differenz
würde umgerechnet auf Deutschland ein Potential von rd. 1,5 Millionen
Arbeitsplätzen bedeuten. Allerdings rechnet die Bundesregierung den
Bereich Handel, Instandhaltung/Reparatur nicht zu den haushalts-
nahen Dienstleistungen.

Auch im Bereich „Private Haushalte“ dürften noch gewisse Beschäfti-
gungspotentiale für Geringqualifizierte bestehen.

Ob dieses Beschäftigungspotential für Geringqualifizierte erschlossen
werden kann, hängt nicht nur von der zahlungsfähigen Nachfrage ab, son-
dern auch von den Kosten- und damit Angebotspreisen dieser Dienstlei-
stungen, der Regulierung dieses Segments und der allgemeinen Wertschät-
zung, die Dienstleistungen in der deutschen Gesellschaft genießen.

10. In welchen Bereichen und in welchen Haushaltstypen sieht die Bundes-
regierung besondere Perspektiven zur Vermehrung von privaten
Dienstleistungen?

Nach Auffassung der Bundesregierung bestehen Beschäftigungsmöglich-
keiten vor allem in Privathaushalten mit Kindern oder pflegebedürftigen
Personen, in Haushalten, in denen beide Ehepartner erwerbstätig sind so-
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wie in Haushalten mit älteren Personen, die häufig Haushaltshilfen benö-
tigen, um so lange wie möglich eine eigene Haushaltsführung aufrecht zu
erhalten.

Darüber hinaus wird im Zuge der demographischen Veränderung mit ei-
nem wachsenden Anteil von Singles und Älteren die Nachfrage nach so-
zialen und haushaltsnahen Dienstleistungen überproportional steigen.

Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

11. Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten in haushaltsnahen Dienst-
leistungen entwickelt, und welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der
Anforderungen an die Qualifikation der Erwerbstätigen in diesem Be-
reich? (Bitte Angaben ab 1985 jährlich, nach Geschlecht.)

Nach der der Antwort zu Frage 9 zugrundeliegenden Definition für haus-
haltsnahe Dienstleistungen gab es im Juni 1998 in Deutschland rd. 0,9 Mil-
lionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Männer und rd. 2,2 Millio-
nen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen in diesem Bereich.
Die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt – diese Größe umfaßt neben den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch die Selbständigen, die mit-
helfenden Familienangehörigen, die Beamten und die geringfügig Be-
schäftigten – lag nach den Ergebnissen des Mikrozensus im Frühjahr 1998
deutlich höher: Demnach gab es rd. 1,8 Millionen erwerbstätige Männer
und rd. 3,2 Millionen erwerbstätige Frauen in haushaltsnahen Dienstlei-
stungen nach der o. g. Definition.

Die Beschäftigungsentwicklung seit 1985 läßt sich nicht darstellen, da für
die o. g. Statistiken die Systematik der Wirtschaftszweige umgestellt
wurde, was einen Vergleich mit den Vorjahren unmöglich macht. Aus an-
deren Untersuchungen, die die Beschäftigungsentwicklung in ausgewähl-
ten Dienstleistungsbereichen, allerdings in anderer Abgrenzung, beobach-
ten, kann jedoch geschlossen werden, daß die Beschäftigung bei den haus-
haltsnahen Dienstleistungen seit 1985 mit jährlichen Steigerungsraten
zwischen 1,5 % und 5 % zugenommen hat.

Über die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im enge-
ren Bereich der privaten Haushalte seit 1985 gibt die nachstehende Ta-
belle Auskunft. Außerdem gab es nach der ISG-Untersuchung im Auf-
trag des BMA 1997 1,37 Millionen geringfügig Beschäftigte in privaten
Haushalten. Die qualifikatorischen Anforderungen an die Beschäftigten
sind sehr unterschiedlich; sie reichen von ausgebildeten Fachkräften in
der Hauswirtschaft bis zu Un- und Angelernten.
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Privaten Haushalten (Wki 900 nach WS73)
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12. Wie haben sich die Löhne im Bereich der haushaltsnahen Dienst-
leistungen seit 1985 entwickelt? (Bitte Angaben nach Geschlecht.)

Amtliche Statistiken über die durchschnittliche Höhe und die Entwicklung
der Löhne im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen bestehen
nicht. Es kann jedoch Auskunft über die Entwicklung der Tarifentgelte
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der privaten Hauswirtschaft
gegeben werden. Diese stiegen – z. B. nach dem Tarifvertrag für die private
Hauswirtschaft in Nordrhein-Westfalen – in der Zeit von 1985 bis 1998 um
rund 56 %. Zum Vergleich: In der gesamten gewerblichen Wirtschaft und
bei Gebietskörperschaften erhöhte sich der vom Statistischen Bundesamt
ausgewiesene Tarifindex im gleichen Zeitraum um durchschnittlich rund
51 %.

13. In welchem Umfang verspricht sich die Bundesregierung die Integration
sog. geringqualifizierter Erwerbsloser in das Berufsleben im ersten Ar-
beitsmarkt?

Für den Bereich der Sozialhilfe hat der Gesetzgeber den Trägern der So-
zialhilfe ausreichende gesetzliche Möglichkeiten geschaffen, Hilfeempfän-
ger vorrangig in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese werden
allerdings von den Kommunen unterschiedlich genutzt.

Geringqualifizierte sind eine der wichtigsten Zielgruppen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik. Die Arbeitsverwaltung wird auch künftig erhebliche
Anstrengungen unternehmen, diese in der Regel schwervermittelbare Per-
sonengruppe mit Hilfe der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik in
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist weder zweckmäßig noch
möglich, diese Bemühungen mit Zahlenvorgaben einzugrenzen. Es kann
aber darauf hingewiesen werden, daß allein im Jahr 1998 158 076 Arbeits-
lose ohne Berufsausbildung an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen
teilgenommen haben.

14. Welche Anreizmodelle zur Aufnahme sog. geringqualifizierter Be-
schäftigungen außer den bekannten Regelungen im Bundessozialhilfe-
gesetz und im Sozialgesetzbuch III sowie den Kombilöhnen kennt die
Bundesregierung?

Aus der Fülle der Vorschläge sind die wichtigsten, derzeit in der Diskus-
sion befindlichen Modelle in der nachfolgenden Synopse zusammenge-
stellt.
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